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»Aber, warum … reitet ihr durch dieses giftige … Land?« 
»… Um wiederzukehren!«

(Vermerk von Fritz auf einer Fotorückseite von 1942,  
zitiert aus: Rainer Maria Rilke: Die Weise von Liebe und Tod  

des Cornets Christoph Rilke)
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»Die Gnade der späten Geburt«
Vorwort

Bernd Gaiser

Das größte Erfordernis besteht für uns Heutige darin, uns nicht damit 
zu begnügen, uns dafür zu beglückwünschen, dass Deutschland heute – 
nach dem Gesetz der Ehe für Alle und der Rehabilitation und Wieder-
gutmachung der Opfer des § 175 – nicht mehr das Land ist, in dem ich 
vor 76 Jahren geboren und aufgewachsen bin.

Schwul zu sein bedeutete in den sechziger  Jahren des zwanzigsten 
Jahrhunderts, uns ausgegrenzt zu erfahren, als gesellschaftliche Rand-
gruppe stigmatisiert zu sein, als bindungsunfähig und promisk denun-
ziert zu werden. Als Ergebnis einer durch den Paragrafen 175 traumati-
sierenden Erfahrung (die sich mancher bis ins hohe Alter bewahrte), als 
Ergebnis jener Ideologie des Dritten Reichs, die auch noch die frühen 
Jahre der Bundesrepublik überschattete, als Erfahrung von Verfolgung, 
die mit dafür verantwortlich war, dass die Zahl der betroffenen Opfer 
dieses Schandparagrafen noch immer unvermindert hoch war.

Der eigentliche Skandal bestand aber nicht in unserer Homosexualität 
als solcher, sondern in der bruchlosen Übernahme des § 175 ins Strafrecht 
der jungen Bundesrepublik nach dem Krieg – und zwar in seiner von den 
Nazis 1935 verschärften Fassung. Fakt ist, dass die Zahl der Betroffenen 
unter Adenauer sogar noch höher zu veranschlagen war als unter Hitler. 
Polizei und Justiz der BRD waren noch immer mit der des Dritten Reichs 
identisch – und alle sich darin einig, es in der Homosexualität entweder 
mit einer Krankheit oder einem Verbrechen zu tun zu haben. Mit dem 
Resultat zahlreicher abschreckender Maßnahmen – sowohl in der Justiz 
als auch im Polizeiapparat und in der Psychotherapie (beispielsweise unter 
Androhung stereotaktischer Maßnahmen in der Gehirnchirurgie).

Die Folgen waren auch für mich, anlässlich meines 16. Geburtstags 
1961, am eigenen Leib nachvollziehbar: Zwar nicht unmittelbar selbst vom 
Paragrafen 175 betroffen, aber insoweit wirksam als diffuse Vorbehalte ge-


